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genannten Durchschnittswerten, Abgabenkategorien für die Festsetzung der Höhe sowohl für die 

Zweitwohnsitz- als auch für die Wohnungsleerstandsabgabe definiert. 

 

Die Einordnung in die zutreffende Kategorie ist durch die Gemeinde auf der Basis der übermittelten 

Daten selbst vorzunehmen.  

 

A. Zweitwohnsitzabgabe: 

 

Hinsichtlich der Zweitwohnsitzabgabe sind beide Parameter jeweils einer Kategorie zuzuordnen und für 

die Abgabenhöhe unter Beachtung der untenstehenden Ausführungen schlussendlich eine 

Abgabenkategorie festzulegen. 

 

1.) Verkehrswert der Liegenschaften in der Gemeinde (Durchschnitt): 

 

Kategorie 1 über 65 € 

Kategorie 2 25 € bis 65 € 

Kategorie 3 unter 25 € 

 

2.) Finanzielle Belastungen der Gemeinde durch Zweitwohnsitze: 

 

Kategorie 1 über 55.000 € 

Kategorie 2 10.000 bis 55.000 € 

Kategorie 3 unter 10.000 € 

 

1) Im oberen Drittel der Werte (Kategorie 1) sind jene Gemeinden angesiedelt, 

 die hinsichtlich der Verkehrswerte und Belastungen über dem jeweiligen Durchschnittsbereich 

liegen oder 

 bei denen ein Parameter über dem Durchschnittsbereich (Kategorie 1) und ein Parameter im 

Durchschnittsbereich (Kategorie 2) liegt. 

 

2) Im Durchschnittsbereich der Werte (Kategorie 2) liegen jene Gemeinden, 

 die hinsichtlich der Verkehrswerte und Belastungen im Durchschnittsbereich (Kategorie 2) 

liegen oder 

 bei denen ein Parameter über dem Durchschnittsbereich (Kategorie 1) und ein Parameter unter 

dem Durchschnittsbereich (Kategorie 3) liegt. 

 

3) Im unteren Drittel der Werte (Kategorie 3) sind die Gemeinden vertreten, 

 die hinsichtlich der Verkehrswerte und Belastungen unter dem Durchschnittsbereich liegen 

(Kategorie 3) oder 

 bei denen ein Parameter unter dem Durchschnittsbereich (Kategorie 3) und ein Parameter im 

Durchschnittsbereich (Kategorie 2) liegt. 

 

  



 3 

Beispiele: 

 

Gemeinde A 

Durchschnittlicher Verkehrswert: 45 € (=Kategorie 2)  
= Kategorie 1 

Finanzielle Belastungen: 65.000 € (=Kategorie 1) 

 

Gemeinde B 

Durchschnittlicher Verkehrswert: 80 € (=Kategorie 1)  
= Kategorie 2 Finanzielle Belastungen: 9.000 € (=Kategorie 3) 

 

Gemeinde C 

Durchschnittlicher Verkehrswert: 20 € (=Kategorie 3)  
= Kategorie 3 Finanzielle Belastungen: 6.000 € (=Kategorie 2) 

 

 

B. Wohnungsleerstandsabgabe: 

 

Hinsichtlich der Wohnungsleerstandsabgabe ist der durchschnittliche Verkehrswert der Liegenschaften 

in der Gemeinde als Parameter jeweils einer Kategorie zuzuordnen, die sodann auch die 

Abgabenkategorie für die Höhe der Wohnungsleerstandsabgabe darstellt. 

 

Verkehrswert der Liegenschaften in der Gemeinde (Durchschnitt): 

 

Kategorie 1 über 65 € 

Kategorie 2 25 € bis 65 € 

Kategorie 3 unter 25 € 

 

 

C. Vorschlag für die zu verordnenden Abgabensätze 

 

Vor dem Hintergrund der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, dass die Abgabenhöhe in einem 

angemessenen Verhältnis zu den gesetzlichen Parametern (Verkehrswerte der Liegenschaften bzw. im 

Falle der Zweitwohnsitzabgabe auch finanzielle Belastungen durch Zweitwohnsitze) zu stehen hat (zB. 

VfSlg. 18792), wird empfohlen, nach Einstufung der Gemeinde in eine der obgenannten Kategorien, 

den Abgabensatz in der Verordnung derart festzulegen: 

 

Kategorie 1 9 bis 10 € pro m² 

Kategorie 2 7 bis 8 € pro m² 

Kategorie 3 5 bis 6 € pro m² 




